
EVANGELISCHER OBERKIRCHENRAT 70012 STUTTGART, 2025- 12-19 
POSTFACH 10 13 42 
Telefon 0711 2149-0 
Sachbearbeiter – Durchwahl 
Wolfgang Schuker - 0711 2149-
648 
E-Mail: wolfgang.schuker@elk-wue.de 

GZ: 25.0-10-V177/6  
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0    Dr. Michael Frisch -1 
An die 
Ev. Pfarrämter und Kirchenpflegen 
über die Ev. Dekanatämter 
- Dekaninnen und Dekane sowie 
Schuldekaninnen und Schuldekane - 
Landeskirchliche Dienststellen 
Kirchenbezirksrechnerinnen und -rechner 
Große Kirchenpflegen 
Vorsitzende der Mitarbeitervertretung 
Evangelische Regionalverwaltungen 
Gewählte(r) Vorsitzende(r) des Kirchengemeinderats 
Gewählte(r) Vorsitzende(r) der Bezirkssynode 
Geschäftsführungen von Bezirks- und Kreisdiakoniestationen  
_________________________________________________ 
 
 
Aktualisiertes Formular MAV-Beteiligung 
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Sehr geehrte Damen und Herren,  

anbei übersenden wir Ihnen die aktualisierte Fassung des Beteiligungsformulars für 
die Beteiligungstatbestände im MVG.Württemberg. Diese ist mit der 
Landeskirchlichen Mitarbeitervertretung abgestimmt. 

Folgende Aktualisierungen wurden beim Beteiligungsvorgang „Einstellung“ (§ 42 
Buchstabe a MVG.Württemberg)  bei der eingeschränkten Mitbestimmung in 
Personalangelegenheiten der privatrechtlich angestellten Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen vorgenommen: 

• Nach den schon bisher vorgesehenen Angaben zur Dauer der Beschäftigung 
(unbefristet, befristet, gegebenenfalls Befristungsgrund) wurden zwei Kästchen  
eingefügt, in denen das Vorliegen der Selbstauskunftserklärung  bzw. des 
polizeilichen Führungszeugnisses  anzukreuzen sind. 

• Die bisher zu machenden Angaben zur Konfession, zum Vorhandensein 
evangelischer Bewerber, zur Genehmigungsfiktion bzw. zu einer vorliegenden 
Ausnahmegenehmigung entfallen in dieser Form. 

• Sie wurden ersetzt durch das neu eingefügte Feld „§1d KAO“ . Es beruht auf den 
aktuellen Rundschreiben zu § 1d KAO und beinhaltet vier Auswahlelemente, von 
denen das zutreffende durch Anklicken auszuwählen ist: 

− „Mitgliedschaft in einer Gliedkirche der EKD erforderlich“; 



− „Mitgliedschaft in einer christlichen Kirche oder Gemeinschaft der ACK in 
Deutschland oder der ACK in Baden-Württemberg erforderlich“; 

− „Die Ausnahmegenehmigung nach § 1d KAO liegt bei“; 
− „Keine besonderen Anforderungen erforderlich“. 

• In dem nach diesem Feld angeschlossenen neuen Feld „Konfession“  ist die 
Konfession oder Mitgliedschaft einzutragen, sofern sie für die vorgesehene 
Tätigkeit erforderlich ist. 

 

Wir bitten Sie und empfehlen Ihnen, zukünftig nur noch diese aktualisierte Fassung 
des Formulars für alle Arten von Beteiligungstatbeständen nach dem 
MVG.Württemberg in der Kommunikation mit Ihrer MAV zu benutzen. Bitte beachten 
Sie, dass trotzdem weiterhin die zur Bearbeitung des jeweiligen Beteiligungs-
vorganges erforderlichen Unterlagen der MAV zu übersenden sind. 

Bitte informieren Sie Ihre MAV vor der ersten Verwendung dieses aktualisierten 
Formulars. Voraussetzung für die rein digitale Nutzung ist, dass zwischen 
Dienststellenleitung und MAV eine datenschutzrechtlich sichere E-Mail-
Kommunikation erfolgen kann und im Rahmen einer Dienstvereinbarung geregelt ist, 
dass die Kommunikation auch über digitale Medien rechtswirksam möglich ist.  

Sie können in dem interaktiven Beteiligungsformular zwischen den unterschiedlichen 
Beteiligungstatbeständen (entsprechend den Formulierungen des MVG.Württemberg) 
auswählen. Die genaue Funktionsweise des Formulars wird in dem im Betreff 
genannten Bezugsrundschreiben – im dort als Anlage beigefügten Dokument 
„Technische Anleitungen zum Beteiligungsformular“ – beschrieben. 

Die dem Bezugsrundschreiben ebenfalls als Anlage beigefügte Datei „Erläuterungen 
zum Beteiligungsformular“ erhält für alle im Formular zu findenden Fallgestaltungen 
eine einfache rechtliche Erläuterung. Diese ist v. a. für Dienststellenleitungen erstellt 
worden, die nicht täglich mit den Beteiligungstatbeständen zu tun haben. 

Das interaktive Beteiligungsformular und die vorgenannten weiteren Anlagen können 
Sie im Dienstleistungsportal im Bereich Arbeitsrechtsrechtliche Hinweise unter MVG 
abrufen oder auf der Homepage der Landeskirchlichen Mitarbeitervertretung. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Dr. Michael Frisch 
Oberkirchenrat 
 
Anlagen: 
MAV-Beteiligungsformular 


